
VERWALTUNGSGERICHT DÜSSELDORF

BESCHLUSS

24 L 1352/25

in dem verwaltungsgerichtiichen Verfahren

vertreten durch die Eitern

Remscheid

Antragstellers,

Prozessbevollmächtigter Rechtsanwalt Daniel Grosche, Potsdamer Platz 10.
10785 Berlin. Gz.: 25/0156.

gegen

die Stadt Remscheid, vertreten durch den Oberbürgermeister, Theodor-Heuss-
Platz 1,42853 Remscheid. Gz.; 3.30.162-25-18,

Antragsgegnerin,

wegen Kindergartenrechts
hier: Vertahrenseinstellung wegen übereinstimmender Erledigungserkiä-
rung

hat die 24. Kammer des Verwaltungsgehchts Düsseldorf

am 6. Mai 2025

durch

den Ricliter

als Berlcliterstatter

beschlossen:



2

1. Das Verfahren wird eingestellt.

2. Die Kosten des Verfahrens, für das keine Gerichtskosten er

hoben werden, trägt die Antragsgegnerin.

3. Der Gegenstandswert wird auf 2.500,- € festgesetzt.

Gründe

Das von den Beteiligten übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärte Ver

fahren wird in entsprechender Anwendung des § 92 Abs. 3 VwGO eingestellt.

Die Kostenentscheidung folgt der Kostenübemahmeerklärung der Antragsgegnerin.

Die Gertchtskostenfreiheit ergibt sich aus § 188 Satz 1, Satz 2 Halbsatz 1 VwGO.

Der festgesetzte Wert entspricht dem hälftigen Auffangstreitwert (§ 33 Abs. 1, § 23

Abs. 1 Satz 1 RVG i.V.m. § 52 Abs. 2 GKG unter Berücksichtigung von Nr. 1.5 Streit

wertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit).


